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Gesetzliche Krankenkassen fördern kommunale
Präventionsangebote in NRW

Düsseldorf, 01.10.2019: Ab sofort können Kreise und kreisfreie Städte in
NRW eine weitere finanzielle Förderung der gesetzlichen Krankenkassen er-
halten, wenn sie für gesundheitlich und sozial benachteiligte Menschen Prä-
ventionsangebote schaffen. Gefördert werden insbesondere Angebote zur
Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche aus psychisch und/oder
suchtbelasteten Familien. Darüber hinaus können Projekte für Alleinerzie-
hende, ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund sowie Men-
schen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen finanziell über das Bünd-
nis für Gesundheit unterstützt werden.
Über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren stehen jeder Kommune, die ein
qualitativ hochwertiges Konzept einreicht, für die Umsetzung und Koordinie-
rung der Angebote bis zu 110.000 Euro zur Verfügung. Diese zielgruppenspe-
zifische Förderung ist mit einem Eigenanteil der Kommune verbunden, der
zeitlich abgestuft bei 20 beziehungsweise 30 Prozent liegt. Die Kommunen
können mit lokalen Kooperationspartnern wie Sportvereinen, Beratungsstel-
len, Nachbarschaftseinrichtungen oder Wohlfahrtsverbänden zusammenar-
beiten. Die Antragsstellung muss aber durch die Kommune erfolgen. Über
den Antrag entscheiden die gesetzlichen Krankenkassen in Nordrhein-West-
falen. Für NRW stehen 5,8 Millionen Euro für die kommenden vier Jahre dafür
zur Verfügung.
Zentrale Anlaufstelle ist das Programmbüro NRW. Es informiert über die För-
derkriterien und –bedingungen. Zudem unterstützt es bei der Antragsstellung.
Ansprechpartnerin ist:
Verena Kochs
Programmbüro des GKV-Bündnisses für Gesundheit Nordrhein-Westfalen
c/o VIACTIV Krankenkasse
Rather Kreuzweg 110 40472 Düsseldorf
Telefon: 0211 28061-3148
E-Mail: verena.kochs@viactiv.de
Weitere Informationen und die Antragsunterlagen finden Sie unter:
www.gkv-buendnis.de/programmbuero-NRW.

Zudem können Kommunen noch bis Ende 2019 beim Aufbau gesundheitsför-
dernder Strukturen mit bis zu 250.000 Euro unterstützt werden. Hiermit abge-
deckt sind auch Personalressourcen, um Maßnahmen vor Ort zu koordinieren
und einzelne Akteure zu vernetzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter:
https://www.gkv-buendnis.de/foerderprogramm/kommunaler-strukturaufbau/
und beim Programmbüro NRW.

Zum Hintergrund:
Das Angebot ist Teil eines seit Januar 2019 bestehenden Förderprogramms
des GKV-Bündnisses für Gesundheit. Mit dem neuen Programmteil können
die Kommunen beim Aufbau gesundheitsfördernder Programme für Bevölke-
rungsgruppen eine finanzielle Förderung erhalten. Das GKV-Bündnis für Ge-
sundheit ist eine gemeinsame Initiative aller 109 gesetzlichen Krankenkassen.


